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D as Vertriebsrecht ist ein typisches 
rechtsgebiet, auf dem sich die 

Grundkonzepte in Deutschland und in 
Japan sowohl im rechtssystem als auch 
in der praxis stark unterscheiden. In die-
ser Ausgabe wird ausschließlich auf den 
Handelsvertreter und den Vertragshändler 
bezug genommen. Um es einfach auszu-
drücken: der Handelsvertreter vermittelt 
kontinuierlich Geschäfte für ein bestimm-
tes Unternehmen und erhält dafür pro-
visionen. Der Vertragshändler hingegen 
vertreibt im eigenen Namen und auf eige-
ne rechnung Waren eines bestimmten 
Unternehmers, und erhält eine Gewinn-
marge durch den Weiterverkauf.

Das deutsche Handelsgesetzbuch („HGb“) 
regelt die rechtsverhältnisse des Handels-
standes der Handelsvertreter durch einge-
hende Schutzbestimmungen über Kün-
digungsfrist und Ausgleichsanspruch, die 
gemäß der eG-richtlinie eingeführt wur-
den. Zwar bestehen zum Vertragshänd-
ler-Schutz keine klaren bestimmungen, 
aber mit der erfüllung bestimmter bedin-
gungen können die oben genannten 
Handelsvertreter-bestimmungen auch an 
den Vertragshändler analog angewendet 
werden. Da zudem die deutsche Vertriebs-
struktur einfacher ist als die japanische, 

ist das rechtsverhältnis der beteiligten 
sowohl bei Handelsvertretern als auch bei 
Vertragshändler vergleichsweise klarer.

Die japanische Vertriebspraxis hingegen 
ist extrem undurchsichtig, ein sogenann-
ter „dunkler Kontinent“, wo ein rechtsver-
hältnis auch selten vertraglich vereinbart 
wird. In bestimmten Industrien sind meh-
rere Zwischenhändler in der Vertriebsket-
te beschäftigt, was wiederum zu einem 
hohen endpreis führt. Immer mehr Han-
delsvertreter/Vertragshändler werden aus 
der Kette ausgeschlossen, indem wirt-
schaftlich stärkere Unternehmer ihnen 
nachteilige bedingungen, beispielsweise 
nachträgliche preisänderungen, auferle-
gen.

In bezug auf den Handelsvertreter fin-
den sich im japanischen HGb nur einige 
wenige paragraphen und zudem werden 
Handelsbedingungen unter den betei-
ligten selten vertraglich vereinbart. Das 
japanische HGb regelt, dass (i) ein auf 
unbestimmte Zeit eingegangener Vertrag 
mit einer Frist von zwei monaten gekün-
digt werden kann, und (ii) „unter unver-
meidlichen Umständen“ selbst ein für eine 
bestimmte Zeit eingegangener Vertrag 
durch eine der beiden parteien zu jeder 

Zeit gekündigt werden kann. Das steht 
ganz im Gegensatz zum deutschen HGb, 
in dem die Kündigungsfrist der Vertrags-
dauer entsprechend länger und detaillier-
ter geregelt wird. Für den Vertragshänd-
ler bestehen in Japan keine gesetzlichen 
bestimmungen. 

Das rechtsgebiet „Vertriebsrecht“ ist in 
Japan noch nicht allgemein anerkannt, 
sodass Vertragshändler und Handelsver-
treter oft zusammen als „Agenten“ (dai-
riten) bezeichnet werden. Ferner beste-
hen in Japan weder Gesetze noch rechts-
sprechungen, die Ausgleichsansprüche 
mit verschuldensunabhängiger Haftung 
im Sinne des deutschen und eG-rechts 
anerkennen. Grundsätzlich hat der Han-
delsvertreter/Vertragshändler auch kein 
Schadensersatzanspruchsrecht mit Ver-
schuldenshaftung, jedoch existieren eini-
ge wenige rechtssprechungen, die dem 
Unternehmer die Schadensersatzzahlung 
auferlegt haben. Diese beispiele sind 
jeweils einzelfallspezifisch und schwer zu 
verallgemeinern, aber der Unternehmer 
ist verpflichtet, gemäß des Grundsatzes 
von treu und Glauben den Schaden vom 
Handelsvertreter/Vertragshändler auf 
ein minimum zu reduzieren. Wenn das 
Unternehmen versäumt, eine angemes-
sene Kündigungsfrist zu setzen, oder das 
Vertragsverhältnis am für den Handelsver-
treter/Vertragshändler ungünstigen Zeit-
punkt kündigt, soll es unter Umständen 
die Schadensersatzpflicht übernehmen. 

Für diese vielen Unklarheiten wäre ein 
konkreter und vernünftiger Vertrag nicht 
nur für den Handelsvertreter/Vertrags-
händler, sondern auch für den Unterneh-
mer hilfreich, um mit dem problem der 
fehlenden rechtssicherheit umzugehen 
und Licht in den „dunklen Kontinent“ zu 
bringen. Das gilt besonders für auslän-
dische parteien, denen in den meisten 
Fällen solche japanischen Handelsbräuche 
unbekannt sind.
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